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Revision der Maturitatsanerkennungs-Verordnung

Neue Fächer - halbe Noten
Der Bundesrat hat die Matuntatsanerkennungs-Verord-
nungrevidiertundaufden 1 |uli 1986 in Kraft gesetzt Die
Öffnung der Maturitatsanerkennungs-Verordnung (MAV)
entspricht einem Wunsch der kantonalen Erziehungsdirektoren

Er hat beschlossen, das neunte Maturitatsfach
im Typus C neu mit «Angewandte Mathematik» zu
bezeichnen In diesem Fach kann entweder Darstellende
Geometrie nach bisheriger Tradition oder ein anderes
Kapitel der Mathematik vertieft behandelt werden, wobei
natürlicherweise verschiedene Aspekte der Informatik in
den Unterricht einfliessen werden Im Zweckartikel wird
überdies ausdrücklich darauf hingewiesen, dass künftige
Maturanden mit den Methoden der modernen
Informationsverarbeitung vertraut zu machen sind
Dem Wunsch nach einer gewissen Öffnung des eidgenossischen

Facherkanons hat der Bundesrat mit einer
Ermächtigung an die Kantone Rechnung getragen, hier
flexiblere Losungen vorzuschlagen Die Schulen können
danach ihren Schulern gestatten, zwei Jahre vor der
Prüfung ein Freifach, Turnen und Sport oder ein anderes
Fach als fur die Reifeprüfung zahlendes Fach zu wählen
Die Aufwertung eines neuen Faches kann zulasten jedes
Maturitatsfaches, fallsderzustandige Kanton dieszulasst,
erfolgen
In Zukunft sollen hingegen fünf statt vier Prüfungsfächer
eidgenossisch vorgeschrieben sein Das zusatzliche
Prüfungsfach soll entweder ein weiteres Sprachfach oder
Geschichte sein Die Verstärkung des Gewichtes der
Geschichte ist nach Meinung des Bundesrates gerechtfertigt,

werde doch in der heutigen schnellebigen Zeit bei
der Jugend zunehmend ein Mangel an historischer
Vertiefung oder gar das Fehlen eines eigentlichen
Geschichtsbewusstseins beklagt Ins gleiche Kapitel
gehören die Massnahmen zur Forderung der dritten
Landessprache Ein Italienisch-Obligatorium erscheint
zwar auch dem Bundesrat nicht realisierbar, doch hat er
beim Typus D, wo das Schwergewicht ohnehin auf den
modernen Fremdsprachen hegt, die reglementansche
Bevorzugung des Englischen aufgehoben Ganz allgemein

glaubt der Bundesrat, dass den sprachlichen und
kulturellen Aspekten der verschiedenen Regionen
unseres Landes wesentlich mehr Beachtung geschenkt
werden muss
Was die Notengebung betrifft, so muss in Zukunft
mindestens eine Gesamtpunktzahl von 60 (heute 58)
erreicht werden Damit wird der allgemein übliche
Mindestnotendurchschnitt von 4 verlangt Auf einhelligen
Wunsch der Kantone soll es an den Schulen fortan auch
möglich (aber nicht obligatorisch) sein, im Zeugnis neben

ganzen auch halbe Noten zu setzen Die Kantone haben
bis Ende Marz 1989 Zeit, die Neuerungen zu verwirklichen

Die Kantone koordinieren ihre Kulturforderung

Die kantonalen Verantwortlichen fur die Kulturforderung
haben sich zu einer Fachkonferenz zusammengeschlossen

Der Zusammenschluss soll vor allem dem Erfahrungsaustausch

und der gemeinsamen Bearbeitung von
Projekten und Gesuchen dienen, die den kantonalen
oder regionalen Rahmen ubersteigen Die Absprachen
haben naturgemass keinen verbindlichen Charakter, sie
sollen aber den Kantonen besser und breiter abgestutzte
Entscheidungsgrundlagen bieten
Die neue Konferenz steht unter dem Patronat der

Erziehungsdirektorenkonferenz, deren Generalsekretariat
auch die administrativen Geschäfte besorgt

Rechtschreibereform. Erfolge in kleinen Schritten?

Das Problem der Rechtschreibereform im Deutschen ist

in eine neue Phase getreten Nachdem mehrere weitreichende

Reformprojekte gescheitert sind, wird versucht,
Losungen in jenen Teilgebieten zu erreichen, die nicht
oder nur wenig umstritten sind. In erster Linie sollen neue
einfachere Regeln zur Worttrennung und zur Zeichensetzung

geschaffen werden Die Erziehungsdirektorenkonferenz
hateine Expertengruppe unter dem Vorsitz von Prof

Dr Horst Sitta, Universität Zurich, eingesetzt, um die
Diskussion auf internationaler und nationaler Ebene
fuhren zu können Fur den Herbst 1986 ist eine
Zusammenkunft der Fachleute auf Regierungsebene in Wien
geplant mit dem Ziel, baldmöglichst eine gemeinsame
Expertenvorlage der Lander des deutschen Sprachraums
vorzubereiten

Grundsatze zur Fiarmonisierung der kantonalen
Stipendiensysteme

Im Auftrag der Erziehungsdirektorenkonferenz hat die
Kommission fur Stipendienpolitik zehn Thesen zur
Entwicklung des schweizerischen Stipendienwesens
erarbeitet
DieThesen enthalten inhaltliche Richtlinien furdie
Ausgestaltung und die Angleichung der kantonalen
Stipendiengesetze und der entsprechenden Praxis Sie
sollen an einer Tagung im kommenden November zur
öffentlichen Diskussion gestellt werden

Neuer Direktor der Weiterbildungszentrale
fur Mittelschullehrer

Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz hat
Herrn lie phil Guido Baumann, Luzern, zum neuen
Direktor der Weiterbildungszentrale fur Mittelschullehrer
gewählt Baumann, zur Zeit Hauptlehrer an der Kantonsschule

Sursee, wird auf den 1 Marz 1987 die Nachfolge
von Direktor Fritz Egger antreten, derdieWBZ seit ihrer
Gründung im Jahre 1969 geleitet hat und nun altershalber
zurücktritt
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